
An das 
Präsidium des Nationalrates 

Parlament 
A - 1 0 1 0 Wien 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

3/E:1'J- ~9 IMS 

Handelsverband 
Verband österr. Mittel- u. Großbetriebe 
des Einzelhandels 
1080 Wien, Alser Straße 45 
Telefon 42 74 61,432236 
Telex 1 13288 hvb a 

I Verteilt. 

Wien, am 8. April 1986 
Z 

./ In der Beilage übermitteln wir, wie vom BM3 vorgeschrieben, 
25 Fotokopien unserer Stellungnahme betr. Zl. IV-41.901/11-6/86 
Entwurf eines Bundesgesetzes mit dem das Lebensmittelgesetz 
1975 geändert wird (Lebensmittelgesetz 1975). 

Wir hoffen, Ihnen hiermit gedient zu haben und verbleiben 

mit freundlichen Grüßen 

HANDELSVERBAND 

tl.,4./~ 

./ Beilage erwähnt 

Bankverbindungen: Erste österr. Spar-Casse, BLZ 20111 Zentralsparkasse und Kommerzialbank Wien, BLZ 20151 Österr. Postsparkasse, BLZ 60000 
Konto-Nr.000-26026 Konto-Nr. 656171105 Konto-Nr.1285.257 

3/SN-239/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 1 von 3

www.parlament.gv.at



An das 
Bundesministerium fUr 
Gesundheit und Umweltschutz 
z.Hdn.Hr.Sekt.-Chef Dr.Richard HAVlASEK 

Radetzkystr. 2 
A - 1 0 3 0 Wien 

Handelsverband 
Verband österr. Mittel- u. Großbetriebe 
des Einzelhandels 
1080 Wien, Alse! Straße 45 
Telefon 42 74 61,432236 
Telex 1 13288 hvb a 

Wien, am 8. April 1986 
Dr.F./Z 

Betrifft: 21. IV-4l.901/11-6/86 
Entwurf eines Bundesgesetzes mit dem 
das Lebensmittelgesetz 1975 geändert wird 

Sehr geehrter Herr Sektionschef! 

Betreffend o.a. Lebensmittelgesetznovelle 1986 erlauben wir 
uns, fOlgende Stellungnahme abzugeben: 

Entschädigung fUr entnoomene Proben: 

Schon bisher waren mündlich gestellte Entschädigungsanträge 
gebührenfrei. Eine wirkliche Besserstellung des kontrollier= 
ten Betriebes wurde eine Entschädigung olme vorhergehende 
AntragsteIlung bedeuten. In der Regel wird ein solcher An= 
trag spätestens nach einer GebührenfreisteIlung jedenfalls 
gestellt werden, ein bürokratischer Aufwand, der vermieden 
werden könnte. 

Sachverständigenbeweis: 

Die alte Fassung des § 48 wurde u.a. mit der "österreichi= 
schen Rechtstradi tion" begctlndet. Da diese nach den Erkennt= 
nissen des Verfassungsgerichtshofes sich nicht als unfehl= 
bar erwiesen hat, sollten in Hinkunft Sonderregelungen nach 
Möglichkeit unterlassen werden. Auch im gegenständlichen Fall 
ist nicht ersichtlich, weshalb mit den Bestinm.mgen der StPO 

-/2 
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• 

Seite 2 (BMG 8.4.86) 

nicht das Auslangen geflmden werden karm. Allenfalls könnte 
die Anordnung ausreichen, daß der mit der Untersuchung 
Und Begutachtung befaßte Bedienstete der Bundesanstalt als 
Zeuge, nicht als Sachverständiger, zu vernehmen ist (vgl. 
§ 47 Abs. 10 WeinG 1985). 

Kodexkorrmission: 

Es wäre jedoch unbedingt erforderlich, daß in allen Codex­
Unterkonmissionen, welche die vorbereitenden Arbeiten ror die 
Codex-Kommission liefern, immer auch Vertreter des Handels -
und nicht nur der Industrie und des Gewerbes - als Mitglie= 
der vertreten sind. 

Darüberhinaus muß festgehalten werden: Wer die Notwendigkeit 
des neuen Bundesministeriums ror Jugend, Familie und Konsu= 
mentenschutz bejaht, die Einbindung dieses Bundesministeriums 
in die Codex-Korrmission begrüßen muß. 

Wir bitten um entsprechende Berücksichtigung unserer Anträge 
und verbleiben 

mit vorzüglicher Hochachtung 

/l 

I / f / 1/ 
'C-::fl4 tdf-'j Ytt« 

Dr. Hildegard FlsbIer 
Geschäftsführerin 

P.S.: Mit gleicher Post übermitteln wir 25 Ausfertigungen 
dieser Stellungnahme dem Präsidium des Nationalrates. 
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